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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 08.06.1989

Norm

StGB §133 C

Rechtssatz

Ein ihm anvertrautes Gut eignet sich fallbezogen schon zu, wer ein unter Eigentumsvorbehalt stehendes Kraftfahrzeug

vor der vollen Auszahlung des Kaufpreises ohne Zustimmung des Vorbehaltseigentümers einem Dritten auf Grund

eines Kaufvertrages überläßt, mag er auch den Typenschein, der sich beim Vorbehaltseigentümer be9ndet, nicht

mitübergeben haben (EvBl 1964/435).
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